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Sachverhalt und Antrãge 

Der Beschwerdeführer reichte am 13. August 1985 die 
internationale Anmeldung PCT/AT 85/00025 em. Diese 
Anmeldung erhielt die europäische Patentanmeldungsnummer 
85 904 060.2. Der internationale Recherchenbericht für 
diese Anmeldung wurde am 27. Februar 1986 veräffentlicht. 

Mit Bescheid vom 25. Mãrz 1987 teilte die Eingangsstelle 
dent Beschwerdeführer mit, daB die nationale Gebühr 
(Artikel 158 (2) EPU) und die Benennungsgebühr 
(Artikel 79 (2) EPU) nicht entrichtet worden seien, daB 
aber die Möglichkeit bestehe, diese Gebühren noch 
innerhaib einer Nachfrist von zwei Monaten nach dent 
16. März 1987 mit einer Zuschlagsgebuhr wirksam zu 
entrichten (Regel 85a EPU). 

Da der Beschwerdeführer von dieser Moglichkeit keinen 
Gebrauch nmachte, teilte ihm die Eingangsstelle ant 
16. Juli 1987 gemäB Regel 69 (1) EPU mit, daB die 
Anmeldung als zurUckgenonunen gelte. Auf diese Mitteilung 
hin beantragte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 
16. September 1987 eine Entscheidung gemaB Regel 69 (2) 
EPU. 

Hit Schreiben vom 2. Dezemnber 1987 wurde der Beschwerde-
führer darauf hingewiesen, daB die ant 31. August 1987 
fãllig gewordene 3. Jahresgebühr nicht gezahit worden sei 
und daB die Móglichkeit bestehe, die Gebühr noch innerhaib 
von sechs Mo:taten nach Fälligkeit wirksamu zu zahien, wenn 
gleichzeitig auch die Zuschlagsgebühr entrichtet würde. 

Eine Zahlung dieser Gebuhren erfolgte nicht. 

Am 28. Juni 1988 entschied die Eingangsstelle, daB die 
europãische Patentanmeldung Nr. 85 904 060.2 wegen 
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Nichtzahlung der nationalen -, Benennungs- und Zuschlags-
gebühren sowie der 3. Jahresgebühr als zurückgenoinmen 
gelte. 

Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer 
am 31. August 1988 Beschwerde ein und begründete sie am 
2. November 1988. 

Bei Ablauf der Beschwerdefrist lag jedoch kein Nachweis 
über die Zahiung der Beschwerdegebühr vor. Mit Bescheid 
des Geschàftsstellenbeaniten vomn 20. Dezember 1988 wurde 
daher dem Beschwerdeführer mnitgeteilt, daB die Beschwerde 
wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr als nicht em-

gelegt gelte. 

In einemn weiteren Bescheid des Geschäftsstellenbeaiuten vom 
26. Januar 1989 wurde dein Beschwerdeführer initgeteilt, daB 
Rückfragen bei der Amtskasse keine Anhaltspunkte für eine 
Zahiung der Beschwerdegebühr ergeben hätten. Der Beschwer-
deführer wurde aufgefordert, der Kammer die ihm vorliegen-
den Informationen über die Zahiung der Beschwerdegebühr 
zur Verfügung zu stellen, da andernfalls die Kamniner davon 
ausgehen werde, daB eine Zahiung nicht erfolgt sei. In 
seiner Antwort vom 24. Mãrz 1989 gab der Beschwerdeführer 
seinerMeinung Ausdruck, daB die Gebühr gezahit worden 
sein mnüsse, erklärte aber zugleich, daB er sich 
auBerstande sehe, die Auflagen des Bescheids voin 
26. Januar 1989 zu erfUllen, d. h. Informationen über die 
angebliche Zahiung zur Verfügung zu stellen. 

EntscheidungsgrUnde 

1. 	GeiuãB Artikel 108 EPU ist eine Beschwerde innerhaib von 
zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich 
beiin Europäischen Patentamt einzulegen. Die Beschwerde 
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gilt jedoch erst dann als eingelegt, wenn die Beschwerde-
gebühr entrichtet worden 1st. 

Die angefochtene Entscheidung wurde am 28. Juni 1988 per 
Einschreiben zur Post gegeben. Sie gilt daher gemäB 
Regel 78 (3) EPU mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur 
Post, also am 8. Juli 1988, als zugesteilt. Die Beschwer-
degebühr hàtte daher bis spàtestens 8. September 1988 
gezahlt werden müssen. Sie ist jedoch bis heute nicht 
gezahit worden. 

Der Beschwerdeführer hat zwar in inehreren Schriftsàtzen 
und Telefongespràchen behauptet, daB die Gebühr von 
interessierter dritter Seite gezahlt worden sei. Auf die 
Aufforderung der Kainmer, die ihin hierüber vorliegenden 
Informationen zur Verfügung zu stellen, hat er jedoch mit 
Schriftsatz voin 24. März 1989 mitgeteilt, daB er sich 
hierzu aul3erstande sehe. Der Beschwerdeführer vertritt 
zudeni die Ansicht, daB es nicht seine Aufgabe sei, den 
Nachweis über die Zahiung zu führen, da nicht er, sondern 
jemand Dritter der Einzahler gewesen sel. Dieser Auf-
fassung kann die Kanuner nicht beipflichten. Es 1st zwar 
unbestritten, daB Zahiungen auch von dritter Seite 
erfolgen können. Verantwortlich für die ordnungsgeniàBe 
Zahlung bleibt aber inuner derjenige, der den 
gebührenpflichtigen Vorgang ausgelöst hat, in diesein Falle 
also der Beschwerdeführer. 

Die Kamnier hat gleichwohl ii Rahmen des Amtsermittlungs-
grundsatzes von sich aus bei der Aintskasse nachgefragt, ob 
auf einein Verwahrkonto eine Gebühr verbucht ist, die als 
die Beschwerdegebühr in Frage kominen kónnte. Diese 
Nachforschungen sind jedoch negativ verlaufen. Dies ist 
dem Beschwerdeführer in dein Bescheid vom 26. Januar 1989 
mitgeteilt worden. 
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5. 	Es steht somit zur Gewi8heit der Kanuner fest, daB im var- 

liegenden Fall keine Beschwerdegebühr gezahlt worden ist. 

Die Beschwerde gilt daher als nicht eingelegt. 

EntscheidUflgSfOrmel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt. 

Der Geschàftsstelleflbeamte 
	Der Vorsitzende: 

1) .. 	 a 
Qf 

F. Klein 
	 P. Ford 
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